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Beschlüsse des Gemeinderates 

Der Gemeinderat hat sich an seiner Sitzung vom 21. Juni 2018 mit folgenden Geschäften be-

fasst: 

1. Protokoll der Sitzung vom 12. April 2018 

 Das Protokoll der letzten Sitzung wird einstimmig genehmigt. 

 Mündliche Erklärung des Stadtrates zu einem möglichen Zusammenschluss mit der Ge-

meinde Maladers 

2. Geschäftsbericht und Botschaft Jahresrechnung 2017 / GPK-Bericht zur Jahresrech-

nung 2017 

Die Anträge des Stadtrates werden einstimmig wie folgt zum Beschluss erhoben: 

1. Der Geschäftsbericht des Stadtrates für das Jahr 2017 wird genehmigt. 

2. Die Jahresrechnung 2017 mit 

einem Aufwand von Fr. 236'491'747.59 

und einem Ertrag von Fr. 263'049'564.73 

sowie einem Gesamtergebnis von Fr. 26'557'817.14 

wird genehmigt. 

3. Die Investitionsrechnung 2017 mit Nettoinvestitionen von Fr. 21'485'053.13 wird ge-

nehmigt. 

4. Die Liste mit den Nachtragskrediten wird genehmigt. 
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3. Kommunale Planung für Anergienetze; Bericht der Vorberatungskommission 

1. Die Teilrevision des Gesetzes über die Industriellen Betriebe der Stadt Chur, mit neu-

er Bezeichnung «Gesetz über die IBC Energie Wasser Chur» (IBC-Gesetz, RB 811), 

wird mit den beschlossenen Änderungen einstimmig genehmigt. 

2. Der Rahmen für die Tarife für die Nutzung von Grundwasser zu Wärmezwecken wird 

dem Gemeinderat in einer separaten Botschaft unterbreitet (einstimmig). 

3. Die Vorlage untersteht gemäss den Bestimmungen der Verfassung der Stadt Chur 

(RB 111) dem fakultativen Referendum. 

4. Der Auftrag Anita Mazzetta und Mitunterzeichnende für eine kommunale Planung für 

Anergienetze, überwiesen am 8. Oktober 2015, wird einstimmig als erledigt abge-

schrieben. 

5. Die Vorberatungskommission betreffend kommunale Planung für Anergienetze wird 

einstimmig aufgehoben. 

4. Bericht des Stadtrates zu den hängigen Vorstössen 2018 

- Auftrag "VBK ALÜ 2.1: Reduktion Verwaltungsräte in von Stadtverwaltung ausgela-

gerten Betrieben" wird einstimmig als erledigt abgeschrieben 

- Die Abschreibung des Postulats Durisch betr. Verbesserung Durchgangsverkehr 

Stadt Chur ins Schanfigg wird mit 8 zu 6 Stimmen bei 1 Enthaltung abgelehnt. 

5. Botschaft Masterplan Sport- und Eventanlagen Obere Au - Kunstrasenplatz KR1 

Der Antrag des Stadtrates wird einstimmig wie folgt zum Beschluss erhoben: 

1. Das Projekt "Kunstrasenplatz KR1" im Rahmen des Masterplans Sport- und 

Eventanlagen Obere Au wird genehmigt und ein Kredit von Fr. 2'625'000.-- inkl. 

MwSt. bewilligt (Konto 5030.01 / Kostenstelle 28.9220, Kostengenauigkeit 

+/- 10 %, Kostenstand 2018). 
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2. Ziffer 1 dieses Beschlusses untersteht gestützt auf Art. 12 Abs. 1 lit. b der Stadt-

verfassung dem fakultativen Referendum. 

6. Auftrag Carla Maissen und Mitunterzeichnende betreffend "Sicherheitskonzept für 

das Areal in und um den Bahnhof Chur zu erstellen"; Bericht 

Der Auftrag wird mit 13 zu 3 Stimmen abgelehnt. 

7. Auftrag CVP-Fraktion und Mitunterzeichnende betreffend Kultur und Tourismus; An-

trag um Fristverlängerung 

Die Frist zur Einreichung eines Berichts zum Auftrag CVP-Fraktion und Mitunterzeichnende 

betreffend Kultur und Tourismus wird einstimmig bis Ende 2018 erstreckt. 

8. Petition Jugendparlament Stadt Chur betreffend "Mehr Raum für Graffiti"; Bericht 

Die Petition wird mit 13 zu 3 Stimmen überwiesen und gleichzeitig abgeschrieben. 

9. Interpellation Tina Gartmann-Albin und Mitunterzeichnende betreffend ehemalige 

Fuhrhalterei an der Kasernenstrasse; Antwort 

Die Interpellantin erklärt sich als von der Antwort des Stadtrates befriedigt. 

10. Jahresbericht und Jahresrechnung 2017 IBC Energie Wasser Chur; Kenntnisnahme 

 Vom Jahresbericht und der Jahresrechnung 2017 der IBC Energie Wasser Chur wird 

Kenntnis genommen. 
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11. Jahresrechnung 2017 Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur (WSC) / Wohnüber-

bauung "Alte KEB", Projektrapport Nr. 3; Kenntnisnahme 

 Von der Jahresrechnung 2017 der Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur (WSC) und 

vom Projektrapport Nr. 3 der Wohnüberbauung "Alte KEB" wird Kenntnis genommen. 

12. Jahresrechnung 2017 Stadthalle Chur AG; Kenntnisnahme 

Von der Jahresrechnung 2017 der Stadthalle Chur AG wird Kenntnis genommen. 

13. Geschäftsbericht 2017 Chur Tourismus; Kenntnisnahme 

Vom Geschäftsbericht 2017 inkl. Reporting von Chur Tourismus wird Kenntnis genommen. 

14. Fragestunde gemäss Art. 61 Geschäftsordnung 

 Die Fragen von Gemeinderat Adrian J. Meier (Freie Liste Verda) betreffend Schrebergärten 

werden durch Stadtpräsident Urs Marti beantwortet. 

15. Neuer Vorstoss 

 Auftrag Marco Tscholl und Mitunterzeichnende zur Anpassung der Verordnung zum Kul-

turförderungsgesetz der Stadt Chur 

 Der Wortlaut des neu eingegangenen Vorstosses kann auf www.chur.ch unter Politik & Ver-
waltung -> Gemeinderat -> Geschäfte eingesehen werden.  

Beschwerde 

Gegen diese Beschlüsse kann innert 30 Tagen seit dieser Veröffentlichung beim Verwaltungsge-
richt des Kantons Graubünden schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerde hat 
ein Rechtsbegehren, den Sachverhalt mit den Beweismitteln sowie eine Begründung zu enthal-
ten. 
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Referendum

Gestützt auf Art. 12 Abs. 1 lit. a der Stadtverfassung unterliegt Beschluss Nr. 2, Jahresrechnung, 
dem fakultativen Referendum. Die Referendumsfrist beträgt 30 Tage seit dieser Veröffentlichung 
(Art. 13 Abs. 2 Stadtverfassung). Die Jahresrechnung liegt bei der Stadtkanzlei zur Einsicht auf 
und kann auf www.chur.ch unter Politik & Verwaltung -> Steuern und Finanzen -> Jahresrech-
nung -> Publikationen heruntergeladen werden.  

Gestützt auf Art. 12 Abs. 1 lit. c der Stadtverfassung unterliegt Beschluss Nr. 5, Kunstrasenplatz 
KR1, dem fakultativen Referendum. Die Referendumsfrist beträgt 30 Tage seit dieser Veröffentli-
chung (Art. 13 Abs. 2 Stadtverfassung). 

Gestützt auf Art. 12 Abs. 2 der Stadtverfassung unterliegt Beschluss Nr. 3, Anergienetze (Teilre-
vision IBC-Gesetz), dem fakultativen Referendum. Die Referendumsfrist beträgt 30 Tage seit 
dieser Veröffentlichung (Art. 13 Abs. 2 Stadtverfassung).  

Für den Gemeinderat von Chur 
Stadtkanzlei 


